
ALGERIEN
Von Julianna Straib-Lorenz

AUF EINEN BLICK: Einwohner:
42,2 Mio.

Währung:
Algerischer Dinar

Ansprechpartner:
Deutsche Auslandshandelskammern
Deutsch-Algerische Industrie- und  
Handelskammer 
Tel.: (+213) 561 680145
E-Mail: info@ahk-algerie.org 
www.algerien.ahk.de 

Hier können Sie auch ein  
Konformitätszertifikat beantragen:
Bureau Veritas, Hamburg
Tel.: (+49) 40 236250
Intertek Caleb, Hamburg 
Tel.: (+49) 40 5132750
SGS Germany, Hamburg
Tel.: (+49) 40 30101579

Hier können Sie ein Pflanzengesundheits-
zeugnis beantragen: www.julius-kuehn.de 

Auf einen Blick

Algerien ist der flächenmäßig größte 
Staat Afrikas. Die Hauptstadt Algier  
ist Namensgeber des Landes.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Bei der Einfuhr nach Algerien gelten für 
bestimmte Warengruppen besondere 
Bestimmungen: 
•	 Lebende Tiere und Waren tierischen 

Ursprungs (Einfuhrgenehmigung, 
Veterinärbescheinigung, Halal  
Certificate erforderlich)

•	 Geflügelfleisch (Zertifikat eines  
akkreditierten Labors, dass die  
Ware dioxinfrei ist)

•	 Pflanzen, landwirtschaftliche  
Erzeugnisse und Nahrungsmittel  
(Gesundheitszeugnis erforderlich)

•	 Pharmazeutische Produkte  
(Registrierung, Einfuhrgenehmigung 
erforderlich)

Waren, die in unverändertem Zustand 
weiterverkauft werden, benötigen eine 
Freiverkäuflichkeitsbescheinigung 
„Certificate of free marketing in the 
country of origin and/or provenance of 
products exported to Algeria“:
•	 Diese muss von der IHK oder einer 

zuständigen Behörde bescheinigt 
werden.

•	 Ihr Importeur benötigt sie für  
die Bankdomizilierung. 

EINFUHRLIZENZ
Für die Einfuhr nach Algerien benötigen 
Sie für alle Waren, die zum Weiterver-
kauf bestimmt sind, eine Einfuhrlizenz.

Einfuhren dürfen nur durch Gesell-
schaften algerischen Rechts durch- 
geführt werden, die der Kontrolle  
von Wirtschaftsprüfern unterliegen.
Bestimmte Produkte unterliegen  
Einfuhrkontingenten.

WAREN
Diese Waren dürfen Sie nicht nach 
Algerien einführen:
•	 Bestimmte Fertigprodukte (Kekse, 

Pizza, Backwaren)
•	 Einige Lebensmittel 
•	 	Industrieprodukte 
•	 	Kunststoff- und Holzprodukte 
•	 Konsumgüter 
•	 Hygieneartikel und andere

Hier finden Sie den Link zu den  
851 Einfuhrverboten (auf Französisch): 
https://www.joradp.dz/FTP/jo- 
francais/2018/F2018001.pdf

Obwohl Algier seit mehr als 50 Jahren 
keine französische Kolonie mehr ist, 
sprechen die Einheimischen weiterhin 
eine Mischung aus Arabisch und Franzö-
sisch und lieben auch Baguettes.
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Algerien beheimatet einen 
besonders teuren Pilz: den 
Weißen Trüffel. Er gilt welt-
weit als Delikatesse.

HANDELSRECHNUNG
Für die Einfuhr nach Algerien legen 
Sie Handelsrechnungen in 3-facher 
Ausfertigung bei. Diese sollten folgende 
Informationen enthalten: 
•	 Name und Anschrift des Versenders
•	 Name und Anschrift des Empfängers/

Importeurs inkl. Kontaktperson, Tele-
fon- und Faxnummer

•	 Lieferanschrift, falls diese von der 
Rechnungsanschrift abweicht

•	 Rechnungsnummer, -ort und -datum 
sowie der Vermerk „Rechnung“

•	 Liefer- und Zahlungsbedingungen
•	 Bezeichnung und Anzahl der einzel-

nen Waren mit der zugehörigen Wa-
rentarifnummer, dem Stückpreis mit 
Währungsangabe, Gewicht (brutto/
netto), Ursprungsland, Paketnummer

Auf einen Blick

•	 CIF-Wert einzeln ausweisen
•	 Gesamtrechnungswert der Sendung 

mit Währungsangabe 
•	 Name, Unterschrift und Firmen- 

stempel des Versenders

Am Schluss der Rechnung geben Sie fol-
gende rechtsverbindliche Erklärung ab:
„Nous certifions que les marchandises 
dénommées dans cette facture sont de  
fabrication et d´origine de la ... (Ur- 
sprungsland einfügen) et que les prix in-
diqués ci-dessus s´accordent avec les prix 
courants sur le marché d´exportation.“ 

Der Importeur kann die Bescheinigung 
der Rechnung durch die IHK von Ihnen 
fordern.

BESONDERHEITEN BEI 
DER ZOLLABFERTIGUNG
Beachten Sie, dass Seefrachten nur 
noch mit dem Incoterm® FOB erfolgen 
dürfen. In Ausnahmefällen, wenn der 
Importeur die Fracht nicht zahlen kann, 
dürfen Sie CIF verwenden. Weisen Sie 
in diesem Fall die Frachtkosten einzeln 
auf der Rechnung auf.

INSPEKTIONSZERTIFIKATE
Bei der Einfuhr nach Algerien benötigen 
Sie für einige Produkte ein Zertifikat.  
Erfragen Sie bei Ihrem Importeur, ob  
Sie folgendes Zertifikat benötigen:
•	 Inspektionszertifikat  

(Certificate de Controle de Qualité)
•	 Konformitätszertifikat  

(Certificate de Conformité)

Diese Länderseiten finden Sie  

auch im Downloadbereich unter: 

www.kompass-export.de/download
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In Algerien gibt es einen See, der 
mit natürlicher Tinte gefüllt ist, die 
sogar tatsächlich zum Schreiben 
geeignet ist. Grund hierfür ist eine 
chemische Reaktion zwischen dem 
Wasser der beiden Flüsse, die in 
diesen Stausee münden. Einer von 
ihnen enthält Torfpartikel, der ande-
re ist reich an Eisenverbindungen.

80 % und somit der größte 
Teil Algeriens ist Wüste: 
konkret die Sahara. 

WEITERE BESONDERHEITEN
Bei Holzverpackungen benötigen Sie eine 
ISPM15-Standard-Behandlung. Sie müssen 
bei der Einfuhr jede Warenverpackung gut 
lesbar und unauslöschlich mit folgenden 
Informationen kennzeichnen (auf Arabisch):
•	 Warenbezeichnung
•	 Nettogewicht
•	 	Exporteur
•	 	Markenname
•	 	Hersteller
•	 	Ursprungsland
•	 	Verpacker
•	 	Einführer (alles mit Anschriften)
•	 	Gebrauchshinweise
•	 	Lagerungs-/Haltbarkeitsbedingungen

Zusätzlich bei Lebensmitteln:
•	 Angaben wie Inhaltsstoffe mit  

Mengenangaben
•	 	Herstellungs- und Verfallsdatum

Bei tiefgefrorenen Lebensmitteln:
•	 	Datum des Einfrierens
•	 	Zubereitungshinweise
•	 	Nährwert

Alkoholgehalt bei Getränken ab  
einem Alkoholgehalt ab 1,2 Vol.-%:
•	 Angaben zur Islamkonformität
•	 Warnhinweise

Eine „Made in …“-Kennzeichnung  
müssen Sie anbringen. Achten Sie auf  
eine robuste und wetterfeste Verpackung.

FRACHTPAPIERE
Bei der Einfuhr nach Algerien  
legen Sie der Sendung folgende  
Dokumente bei: 
•	 Beförderungsdokumente  

(Air Waybill, Sea Waybill, CMR)
•	 Einfuhranmeldung
•	 Warenausweis/Einfuhrlizenz/ 

Gesundheitszeugnis
•	 (Proforma-)Rechnung, 3-fach
•	 Packliste, 3-fach (auf Französisch)

SONSTIGE INFORMATIONEN  
ZUR ZOLLABFERTIGUNG
Nimmt am Carnet-ATA-System teil.

PRÄFERENZEN 
Es besteht ein gegenseitiges 
Präferenzabkommen  
zwischen Algerien und  
der Europäischen Union.

URSPRUNGSZEUGNIS
Bei der Einfuhr nach Algerien benötigen 
Sie für alle Waren ein Ursprungszeugnis.
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